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1 Allgemeines

Im Rahmen des Modul 2 „Kleben“ wird die fachgerechte Instand-

haltungstechnik und Reparatur von Karosserieteilen, Interieur

und Anbauteilen von Kraftfahrzeugen durch Einsatz der Kleb-

technik behandelt.

2 Bildungseinrichtungen

2.1 Sachliche Voraussetzungen

Bildungseinrichtungen, die für die Durchführung von Qualifika-

tionsmaßnahmen nach Modul 2 zugelassen werden wollen, müs-

sen neben den in der DVS-Richtlinie 1110 genannten, auch die

folgenden personellen, räumlichen und gerätetechnischen Vor-

aussetzungen erfüllen. 

2.2 Personelle Voraussetzungen

Ausbilder für die Qualifikationsmaßnahme nach diesem Modul

müssen die Qualifikation als Klebpraktiker besitzen sowie eine

Weiterbildung nach dieser Richtlinie und Erfahrung in klebtechni-

schen Anwendungen in der Kfz-Instandsetzung nachweisen und

sich nachweislich kontinuierlich zu diesem Thema weiterbilden.

Für die Unterweisung gilt, dass ein Ausbilder maximal 12 Teil-

nehmer betreuen darf, um die notwendige Lehrqualität zu ge-

währleisten.

2.3 Räumliche Voraussetzungen

Der Unterrichtsraum für die fachtheoretische Ausbildung muss

eine ausreichende Anzahl an Schulungsplätzen für die Schu-

lungsteilnehmer aufweisen, eine ausreichende didaktische Atmo-

sphäre aufweisen (z. B. gegen Lärm geschützt) und die Voraus-

setzungen erfüllen, dass die notwendigen Lehr- und Lernmedien

eingesetzt werden können.

Der Unterrichtsraum für die praxisbezogenen Übungen muss

ausreichenden Raum für die Durchführung der fachpraktischen

Aufgaben und Vorführungen aufweisen. Der Raum muss den

notwendigen sicherheitstechnischen und pädagogischen Anfor-

derungen genügen. 

Wenn für die theoretische und die praxisbezogene Ausbildung

unterschiedliche Räume genutzt werden, sollten diese in räum-

licher Nähe liegen, damit der Wechsel zwischen Fachtheorie und

Fachpraxis keinen zeitlichen oder organisatorischen Aufwand

birgt.

2.4 Gerätetechnische Voraussetzungen

Folgende Geräte und Werkzeuge sind für die Ausbildung obliga-

torisch und in einem funktionstüchtigen und sauberen Zustand

vorzuhalten:

– Verglasungsstand mit Originalbauteil (Front- oder Heckschei-

benausschnitt)

– Ablagetische für Scheibenvorbereitung

– Entglasungswerkzeug (Draht, elektr. Messer, Schaber für die

Altraupenentfernung)

– Applikationsgeräte für den Scheibenklebstoff (pneumatisch

oder elektrisch)

– Applikationsgeräte für Zweikomponenten-Scheibenklebstoff

– Scheibenreparatur-Set

– Wärmeofen für warm zu applizierende Klebstoffkartuschen

– Punktschweißzange oder Bolzennietzange für hybride Füge-

techniken

– Kunststoff- und Polsterreparatur-Sets

Folgendes Verbrauchsmaterial muss in ausreichender Menge

zur Verfügung stehen:

– Reinigungsmittel für Metall-, Kunststoff- und Glasreinigung

– Handschuhe für die Klebstoffverarbeitung

– Geeignete Klebstoffe und Primer

– Passende Glasscheiben für den Verglasungsstand

– Probekörper für strukturelle Klebversuche

– Originalbauteile für die Interieur/Exterieurklebungen

3 Voraussetzung zur Teilnahme

Neben den in der DVS-Richtlinie 1110 genannten allgemeinen

Anforderungen und Empfehlungen sind bezüglich der Teilnahme

an diesem Modul keine weiteren Voraussetzungen notwendig.

4 4Lehrgangsprogramm

Das nachstehende Lehrgangsprogramm des Modul 2 beschreibt

in tabellarischer Form die Themen und Zeitvorgaben, die im Hin-

blick auf die fachgerechte Instandsetzung von Kraftfahrzeugka-

rosserien, Anbauteilen oder Interieur relevant sind. Die Aufga-

ben, Inhalte und Lernziele sind in Beiblatt 1 aufgeführt.

Die praxisbezogenen Übungen zum fachkundlichen Teil, die vom

Dozenten vorgeführt werden, sind entweder im Anschluss an die

Fachkunde vorzusehen oder an entsprechender Stelle innerhalb

der Fachkunde. Mit (V) gekennzeichnete Inhalte dürfen wahlwei-

se auch als Praxis-Vorführungen durchgeführt werden. Eine Un-

terrichtseinheit (UE) entspricht 50 min.
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